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s 6. Sollte der Leseverein sich auflösen, so fallen die Bücher

der Lehrerschaft der Stadt Chur zu, bis wieder ein neuer Verein
entsteht, der einen ähnlichen Zweck anstrebt.

K 7. Der Löbl. ErzichungSrath wird um einen jährlichen

Beitrag zur Anschaffung von Büchern angegangen.
8 8. Zur Leitung der Geschäfte wird ein Konnte von fünf

Mitgliedern erwählt, das sich in die Arbeiten theilt, und dem auch

die Anschaffung der Bücher übertragen wird. Die Amtödaucr ist

auf ein Jahr festgesetzt; die Austretenden sind wieder wählbar.

Aus Iohannfen Gulers von Weineck täg¬
lichem .Handbuch.

Zinstags den 10. Februar 1029 bin ich gen A gis geritten,
vnd hab geholffen daselbst kundschafft verhören zwischen A b bt
und Convent zu Pfäfer s eins- und den gmeindsleuthen
des Gerichts Igis anderstheils, wegen des kirchensatzes, vnd des

Zehents, so der Abbt vnd Convent zu haben pretendirt, sie aber

den abkauff fürgewendet, den sie auch erwiesen daß er geschehen

seye um ff. 600 rheinisch, under Abbt Reußinger, dessen, wie

auch deß Convents bricff vnd siegel sie gehapt, aber im letzten

leidigen krieg sie darumb kommen, wie umb andere Privilegien
mehr. — Ich bin volgcnden tags morgens, wider nach Hauß
verrittcn.

Sonntag den 22 November 1629. sind ihren einhundert
verkündet worden, die aus Churer gmeind selbige verschiencne wu-
chcn an der pest gestorben: welche grad vor 10 wuchen daselbst

eingerisen, vnd in selbiger Zeit 600 Personen hingerafft hat.
Die erste person, die auß dem wirthshauß zum weißen kreutz

an dieser krankheit gestorben, hat man auf Sonntag den 13 Sept.
(als die Sonn in die Waag gieng, vnd tag vnd nacht gleich

waren) begraben.

Auf Sonntag den 29 Nov. sind 73 Personen verkündet worden,

die auß Churer gmeind selbige wuchen gstorben, ohne die

Sulzischen Zusätzer, deren auch viel abgeleibet.
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April 163l. Als Elisabeth von Salis, mein Haußfrau,

meinem Näbknächt Christen Mutzner, ftm töchtcrlein Christinen
den 16 April zum h. tauff gehalten, hat sie ihme einen Ducaten
eingebunden, mit volgcndcn reimen:

Christina liebe Gotta mein
Fortan seit Gottes eigen sein.

Hulff, steuw'r zn der Gottseligkeit
Sei dir von mir allzeit bereit

Volg Christi Beispiel allermeist
Darzu dich sterk sein h. Geist.

Chronik des Monats März.
Kirchliches Die Kommisston zur Berathung der Presbyte

ri a l v er sas su n g hat Mitte dieses Monats ihre Hauptsttzungen
gehalten und den von Hrn. Prof. Sprecher ausgearbeiteten Entwurf
behandelt, so daß derselbe, nach erfolgter letzter Redaktion, den
politischen und kirchlichen Oberbehörden wird vorgelegt werden können.

Erzieljungstvesen. Der Erziebungsrath hat die Einführung
eines siebenten Gymnastalkursus an der Kantvnsschule in der Weise
beschlosien, daß die Schüler dieses Kurses von Herbst bis Ostern theilweise

noch die sechste Klasse besuchen und außerdem noch j8 Stunden
für sich gesondert Unterricht genießen.

Hr. Professor Gredig ist auf eigenes Ansuche» von seiner Stelle
an der Kantonsschule entlasse» worden.

Zum Lehrer der Naturgeschichte wurde gewählt: Hr. Gottfried
Theobald aus Kurhesscn, jetzt in Genf. Außer mehreren anderen

Schweizern hatte sich auch Hr. Bcrnet, ehemals Lehrer in SchierS,
gemeldet.

Die jezuweilen bei der Weinlese und zu Weihnachten stattgehabte»
Ferien an der Kantonsschule sollen i» Zukunft unterbleiben.

Auf ein Petitum des Dammann'schen Töchterinstituts um einen

jährlichen Beitrag auS der Kantonskasse beschloß der ErziehungSrath,
den nächsten Großen Rath um einen Kredit von je Fr. 5t)v auf zwei
Jahre anzugehen, und im Fall der Bewilligung eine Konkurrenz
zwischen verschiedenen zu Errichtung einer höhern Töchterschule günstig
gelegenen Gemeinden einzuleiten.


	Aus Johannsen Gulers von Weineck täglichem Handbuch

